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Baubeschreibung 

BV: Sebastianstraße 36 - Pavelsbach 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

diese Baubeschreibung gliedert sich in vier Teile, die sich wie folgt mit dem Bauvorhaben 

befassen: 

 

1. Teil: Kurzdarstellung des Bauvorhabens samt Planungsgrundlagen und 
Energiekonzept 

2. Teil: Baubeschreibung für das Wohngebäude 

3. Teil: Baubeschreibung für die Tiefgarage und die Fahrradabstellplätze 

4. Teil:  Allgemeine und besondere Hinweise zu den Baubeschreibungen 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre! 

 



 

 

 

 

1. Teil: I: Kurzbeschreibung des Bauvorhabens 

 

 

BV: Sebastianstraße  – Seite 2 von 21 – Stand: 09.12.2025 

1. Teil:  
Allgemeines 

I. KURZBESCHREIBUNG DES BAUVORHABENS 

Die Wohnanlage besteht aus einem Mehrfamilienhaus (MFH) mit 8 Eigentums-
wohnungen (ETW) und einer Tiefgarage (TG) mit 7 Kfz-Abstellplätzen, 7 Au-
ßenstellplätzen und ca. 16 Fahrradabstellplätzen. Das MFH besteht aus Unter-
geschoss mit Technik- und Abstellräumen, Erdgeschoss, Obergeschoss und 
Dachgeschoss. Alle Wohnungen sind sowohl von der Straße als auch von der 
Tiefgarage stufenlos zu erreichen. Die Zugänge zu den Wohnungen und die 
Wohnungen selbst werden weitestgehend barrierefrei errichtet. 

II. GRUNDLAGEN 

1.1 Die Grundlagen der Ausfu hrung bilden die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik im Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung sowie die im notari-
ellen Kaufvertrag in Bezug genommene Baubeschreibung und die allgemeinen 
und besonderen Hinweise.  

1.2 Die Ausfu hrung erfolgt auf Grundlage der Bauantragszeichnungen und unter 
Beru cksichtigung der spa teren Ausfu hrungsplanungen der Architekten und 
Fachingenieure.  

1.3 Die Baugenehmigung wurde am 28.01..2025 von der zusta ndigen Genehmi-
gungsbeho rde erteilt. 

III. ENERGETISCHE GRUNDLAGE / PLANUNG / STATIK 

1.1 Die Bauausfu hrung der Wohnanlage und die Heizungstechnik entsprechen 
den Anforderungen des GEG. Das Geba ude wird in der Effizienzhaus-Stufe 40 
QNG Plus gema ß Anlage zum BEG WG i. d. F. vom 09.12.2022 errichet.  

1.2 Planungsleistungen, wie Genehmigungs-, Ausfu hrungs- und Tragwerkspla-
nung, einschließlich der Nachweise fu r Wa rme-, Schall- und Brandschutz, wer-
den von zugelassenen Architekten und/oder Ingenieuren erstellt und im ge-
setzlich erforderlichen Umfang nach Fertigstellung der Baumaßnahmen an die 
Hausverwaltung u bergeben. Die Qualita tsu berwachung sowie SiGE-Koordina-
tion erfolgen durch erfahrene Bauleiter. 
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2. Teil:  
Wohngebäude 

I. ROHBAU 

1. Erdarbeiten 

1.1 Humus abschieben, seitlich lagern bzw. ggf. abtransportieren. 

1.2 Aushub der Baugrube, Hinterfu llen der Kellerwa nde mit geeignetem Material. 

1.3 Aushub und Einsanden der Grundleitungen. 

1.4 Wasserhaltungsarbeiten nach Bedarf. 

2. Kanalisation 

Ablaufrohre des Gebäudes im Gefälle, einschließlich notwendiger Revisions-
öffnungen und -schächte nach Vorschrift des Entsorgungsunternehmens; An-
schluss der Schmutzwasser- bzw. der Niederschlags- und Oberflächenwasser-
leitung jeweils getrennt an das öffentliche Kanalnetz. 

3. Hausanschlüsse 

Das Grundstück bzw. das Gebäude wird an die gängigen örtlich verfügbaren 
Versorgungssysteme (Strom, Kaltwasser) angeschlossen. 

4. Gründung 

Stahlbetonbodenplatte nach statischen Erfordernissen. 

5. Untergeschoss 

5.1 Tiefgaragen- und Untergeschossaußenwa nde aus Stahlbeton; Dicke und Be-
wehrung nach statischer Berechnung.  

5.2 Untergeschossdecke als Halbfertigteildecke mit Aufbeton nach statischem Er-
fordernis.  

5.3 Wa rmeda mmung an den Untergeschosswa nden, soweit bauphysikalisch er-
forderlich. 

5.4 Lichtscha chte aus Kunststoff und/oder Beton mit verzinkter Gitterabdeckung, 
gegen normales Abheben gesichert. 
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6. Erd-, Ober- und Dachgeschoss 

6.1 Außenwa nde als hochwa rmegeda mmtes Ziegelmauerwerk in den erforderli-
chen Sta rken nach energetischen und statischen Erfordernissen. 

6.2 Nichttragende Innenwa nde als Metallsta nderwa nde, doppelt mit Gipskarton-
platten beplankt. 

6.3 Wohnungstrennwa nde und Aufzugsschachtwa nde aus Beton. 

6.4 Geschossdecken im Erd-, 1. Ober- und Dachgeschoss als Halbfertigteildecken 
mit Aufbeton nach statischem Erfordernis mit glatter Plattenuntersicht und 
verspachtelten Fugensto ßen. 

6.5 Ab dem Erdgeschoss erfolgt eine Verkleidung von Installationsleitungen in 
Trockenbauweise oder Mauerwerk. 

6.6 Balkone werden in Stahlbeton erstellt. An den Fensterelementen wird eine 
Flu ssigabdichtung angebracht. Die begehbare Oberfla che wird als fugenoffe-
ner Feinsteinzeugplattenbelag nach Wahl des Bautra gers (2 cm dick) auf Splitt 
ausgefu hrt. Entwa sserung gema ß planlicher Festlegung. 

6.7 Vormauerungen im Sanita rbereich werden bru stungs- oder raumhoch erstellt. 
Vorwand im Bereich des Waschbeckens zusa tzlich mit OSB-Platten versta rkt. 

7. Dach 

7.1 Das Geba ude wird mit einem Flachdach ohne Dachu berstand ausgestattet. Das 
Dach bildet die Decke u ber Dachgeschoss, wird nach energetischen Erforder-
nissen geda mmt und erha lt eine bitumino se Abdichtung. 

7.2 Dachentwa sserung u ber außen liegende Fallrohre gema ß planlicher Festle-
gung. 

7.3 Das Dach erha lt eine extensive Begru nung.  

II. AUSBAU 

1. Fenster 

1.1 Es werden Ko mmerling Fenster und Fenstertu rkombinationen oder gleich-
wertig aus hochwertigem Kunststoff verbaut; Innenfarbe in Weiß und Außen-
farbe nach Wahl des Bautra gers.  
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1.2 Die Fenster erhalten eine 3-fach Wa rmeschutzverglasung inkl. Pilzzapfenver-
riegelung. Mehrteilige Fenster-Kombinationen haben mindestens einen Dreh-
Kipp-Flu gel.  

1.3 Der Wa rmeda mmwert der Fensterelemente orientiert sich an den energeti-
schen Erfordernissen. 

1.4 Fensterba nke außen in Leichtmetall; innen (bei gemauerten Fensterbru stun-
gen) in Naturstein (Juramarmor grau). Bodentiefe Fensterelemente erhalten 
keine Fensterba nke; im Bad wird die Fensterbank gefliest. 

1.5 Das Treppenhaus erha lt Fensterelemente gema ß Planung. 

2. Rollläden / Raffstores 

2.1 Die Fenster und Fenstertu ren in den Wohnungen erhalten durchgehend elekt-
rische Rollla den aus Kunststoff; im Wohnraum werden statt der Rollla den 
elektrische Raffstores installiert. Die Rollladen- und Raffstoreka sten werden 
als Bauelemente ausgefu hrt.  

2.2 Fenster im Treppenhaus und Untergeschoss erhalten keine Rollla den oder 
Raffstores. 

3. Türen 

3.1 Tu ren im Untergeschoss als Mehrzwecktu ren. 

3.2 Anordnung feuerbesta ndiger, feuerhemmender und rauchdichter Tu ren ent-
sprechend Brandschutzkonzept bzw. Brandschutzplanung 

3.3 Die Abtrennung der zum Sondereigentum geho renden Abstellra ume im Unter-
geschoss erfolgt mittels luftdurchla ssiger, verzinkter Stahl-Lamellenkonstruk-
tion oder teilweise durch Betonwa nde. Die Abstellraumabteiltu ren werden 
ebenfalls aus einer verzinkten Stahl-Lamellenkonstruktion gefertigt und er-
halten einen Schließzylinder, der mit dem jeweiligen Wohnungseingangs-
schlu ssel der Schließanlage schließbar ist. 

3.4 Hauseingangstu ren aus Leichtmetall nach Wahl des Bautra gers mit Griff-
stange, Obentu rschließer und Panikschloss. 

3.5 Wohnungseingangstu ren als stabile Vollspantu ren mit Futterzarge, gefa lzte 
Ausfu hrung, Absenkbodendichtung und Obentu rschließer. Außen mit Edel-
stahl-Knopfschild und Kernziehschutz und innen mit Edelstahl-Dru cker. Das 
Tu rblatt und die Zarge in weiß mit CPL-Beschichtung sowie erho htem Schall- 
und Klimaschutz der Klasse 3.  
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3.6 Der Zugang zur Wohnung ist schwellenlos. 

3.7 Innentu ren als Ro hrenspankerntu ren mit Zargen in Weiß, glatt, mit CPL-Be-
schichtung und Rundkante mit Unterschnitt. Beschla ge aus Edelstahl matt mit 
Buntbartschloss. 

4. Treppen, Loggien und Terrassen 

4.1 Treppenhaus, siehe Gemeinschaftsfla chen unter 2. Teil:  III. 1.3. 

4.2 Balkongela nder oder Bru stungen sind in pulverbeschichteter feuerverzinkter 
Stahlkonstruktion ausgefu hrt. Die Bru stungen werden mit satinierten Glas 
oder gleichwertig verkleidet. 

5. Keramikfliesen 

5.1 Die Dusche wird raumhoch mit Keramikfliesen entsprechend der Bemuste-
rung gefliest. Der Bereich von Waschbecken, WC und Waschmaschinen wird 
bis zur Ho he der Vormauerung (ca. 1,20 m) gefliest. Zur Auswahl stehen Wand-
fliesen im Format von bis zu 60 x 60 cm mit einem maximalen Herstellerlis-
tenbruttopreis von 35,00 €/m². Es erfolgt keine Gutschrift bei Auswahl gu ns-
tigerer Fliesen. 

5.2 Die Farbe der Verfugung der Fliesen kann mit dem Fliesenleger bei einem 
Ortstermin in der Wohnung abgestimmt werden. Sollte keine Auswahl statt-
finden, werden die Wandbela ge nach Auswahl des Fliesenlegers verfugt.  

5.3 Wand- oder Eckfugen in den Ba dern werden mit elastischer Silikonmasse ver-
schlossen. Wand- oder Eckfugen an gestrichenen Fla chen werden mit Acryl-
masse ausgefugt.  

6. Putz, Spachtelungen und Verkleidungen 

6.1 Untergeschossmauerwa nde werden mit Kalkzementputz verputzt. Beton-
wa nde bleiben unverputzt. 

6.2 Das Treppenhaus und die Flure werden mit Kalk-Gips-Putz einlagig beschich-
tet und gegla ttet.  

6.3 Die Innendecken im Geba ude werden gespachtelt, um eine einheitliche Ober-
fla che zu erhalten. 

6.4 Die Geba udeaußenwa nde erhalten ein dreilagiges Fassadenputzsystem mit ei-
ner Gewebespachtelung. Die Geba udefassade erha lt einen Außenanstrich nach 
Farbkonzept des Bautra gers. 
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6.5 In Wohnungen auf allen gemauerten Oberfla chen gegla tteter Gipsputz; Ober-
fla chenausfu hrung in Q2. Die Oberfla chenqualita t Q2 bei Innenputzarbeiten 
entsteht durch Abziehen des Putzes mit der Richtlatte und daran anschließen-
der feuchten Gla ttung mit dem Putzbrett. Kellenschla ge sind hier bei Streiflicht 
und ungu nstiger Beleuchtung, wie z. B. bei Wand- oder Deckenflutern, noch zu 
erkennen und stellen keinen Mangel dar. 

6.6 In Ba dern wird ein Kalkzementputz auf Mauerwerken oder Beton aufgebracht.  

6.7 Die Trockenbauwa nde in der Wohnung werden gespachtelt und geschliffen. In 
den Ba dern wird mit feuchtraumgeeigneten Trockenbauplatten beplankt.  

7. Malerarbeiten 

7.1 Die Decken und Wa nde im Treppenhaus werden 2-fach mit weißer Dispersi-
onsfarbe gestrichen.  

7.2 Wa nde und Decken im Untergeschoss verbleiben unbehandelt und die De-
ckenfugen offen.  

7.3 Die Wohnungsdecken werden mit Filigrandeckenplatten hergestellt, glatt ge-
spachtelt in Q2 Ausfu hrung (siehe hierzu auch 2. Teil:  II. 6.5) und in Weiß ge-
strichen.  

7.4 Die Wohnungswa nde werden mit weißer Dispersionsfarbe 2-fach gestrichen.  

8. Estricharbeiten und Bodenbeläge 

8.1 Die Bo den der Untergeschossra ume und -flure erhalten einen Fliesestrich von 
ca. 1 cm Sta rke und werden mit einem staubbindenden Anstrich versehen. Die 
Schleusen zur TG werden gefliest.  

8.2 Die Wohnungen erhalten einen Zementestrich mit Trittschallda mmung und 
sind fu r eine Fußbodenheizung geeignet.  

8.3 Bodenbelag in den oberirdischen Treppenhausfluren aus Feinsteinzeugfliesen 
oder Naturstein auf Zementestrich mit Trittschallda mmung nach Wahl des 
Bautra gers. 

9. Bodenbeläge 

9.1 Wohn-/Ess-, Schlaf-, Ga ste-, Kinderzimmer und Ku che sowie Abstellraum er-
halten einen hochwertigen, fest verklebten Vinylboden nach Bemusterung, 
z. B. Gerflor-Creation 30. Die Randleisten werden aus dem Boden gefertigt. 
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9.2 Bo den in Bad und Ga ste-WC - sofern vorhanden – in Keramikfliesen nach Be-
musterung aus attraktivem vorausgewa hltem Sortiment, bestehend aus Kera-
mikfliesen im Format von bis zu 60 x 60 cm und einem maximalen Hersteller-
listenbruttopreis von 35,00 €/m². Es erfolgt keine Gutschrift bei Auswahl 
gu nstigerer Fliesen. 

10. Elektroinstallation 

10.1 Die Elektroinstallation erfolgt in Anlehnung an die VDE-Vorschriften und die 
DIN 18015. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Anzahl 
der Steckdosen, Schalter und Lichtausla sse, die in Tabelle 1 nach 2. Teil:  II. 10. 
dargestellt sind. 

10.2 Installation der Sicherungen, Za hler- und Verteileranlagen im Untergeschoss. 

10.3 Installation der Klingel- und Videogegensprechanlagen. Die Verkabelung und 
die zentrale Betriebstechnik erfolgt bereits als Videoausfu hrung mit Kamera 
in den Briefkastenanlagen. Somit sind als Zusatzausstattung auch Video-Woh-
nungssprechstellen ausfu hrbar. 

10.4 Verlegung der Elektroleitungen (im Untergeschoss und der Tiefgarage in der 
Regel auf Putz; in den Treppenhausfluren, Treppenha usern und Wohnungen 
unter Putz). 

10.5 Schalter Fabrikat Gira System 55 in reinweiß gla nzend 

10.6 In jeder Wohnung werden eine Unterverteilung und Automatensicherungen 
fu r die einzelnen Stromkreise, sowie ein Multimedia-Verteiler-Kasten einge-
baut.  

10.7 Es wird eine PV Anlage zur Heizungsunterstu tzung vorgesehen, Gro ße und 
Leistung richten sich nach den Gegebenheiten vor Ort.  

10.8 Die Lage der Lichtausla sse, Schalter, Steckdosen, Netzwerk- und Antennendo-
sen ko nnen den Elektropla nen entnommen werden. Die Montage erfolgt zwin-
gend durch den vom Bautra ger beauftragten Elektriker. A nderungen der 
Elektroinstallation sind zwingend vorab anzuzeigen und nur nach Besta tigung 
des Elektrikers mo glich. 

10.9 Pro Wohnung wird je eine Steckdose fu r Waschmaschine und Trockner instal-
liert. 

10.10 Ausfu hrung von Rauchmelder als Mietgera t entsprechend beho rdlicher Auf-
lage mit Funktionspru fung. Die Miet- und Wartungsgebu hren tra gt der Ka ufer. 
Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des Hausgeldes u ber die Hausverwaltung. 
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10.11 Die Beleuchtung der Gemeinschaftsfla chen innerhalb des Geba udes wird 
durch LED-Wand- und/oder Deckenleuchten gewa hrleistet. Die Steuerung er-
folgt geschoßweise mit Hilfe von Bewegungsmeldern.  

10.12 Vor jeder Wohnungseingangstu re wird ein Klingeltaster angebracht. 

10.13 Die Abstellra ume im Untergeschoss erhalten einen Lichtauslass sowie eine 
Steckdose, die an den jeweiligen Wohnungsstromza hler angeschlossen sind. 

10.14 Der Hauseingang und die Mu llha user erhalten ebenfalls ausreichend Beleuch-
tung. 

 

Tabelle 1: Steckdosen- und Schalterverzeichnis 

           

 

 

 

11. Sanitär 

11.1 Die Wohnungen im Erdgeschoss erhalten im Bereich der Terrasse jeweils ei-
nen frostsicheren Außenwasserhahn. 

11.2 Dusche bodentief, mit Dusch-Rinne, bodenbu ndig gefliest nach Bemusterung. 

11.3 WC wandha ngend, weiß, Fabrikat Geberit – Serie ICON – inkl. Kunststoffsitz 
und Deckel samt Wand-Einbau-Spu lkasten mit wassersparender 2-Mengen-
Spu lung. 

11.4 Waschbecken aus Porzellan, wandha ngend, weiß, Fabrikat Geberit – Serie 
ICON – 60 cm breit. 

11.5 Armaturen Fabrikat hansgrohe Serie Zesis – Chrom oder gleichwertig 
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(i) Duscharmatur (Aufputz) als Einhebelmischbatterie mit Brausestangen-
set (Handbrause – 3-fach verstellbar, Stange inkl. Brauseschlauch) in 
Chrom; 

11.6 Abwasserablauf, Kalt- und Warmwasseranschluss bei Dusche und Waschbe-
cken (inkl. Eckventile bei Waschbecken) in Standardausfu hrung. 

11.7 Das Bad wird mit einem elektrischen Handtuchheizko rper ausgestattet.  

11.8 Erfahrungsgema ß werden Ausstattungsgegensta nde, wie bspw. Badspiegel, 
Handtuchhalter, Toilettenpapierhalter, Wannengriffe, Duschtrennwa nde sehr 
ha ufig entsprechend dem perso nlichen Wunsch des Ka ufers abgea ndert. Oft-
mals passen bereits durchgefu hrte Bohrungen fu r die perso nlichen Ausstat-
tungsgegensta nde in den Fliesen nicht. Zur Vermeidung von Fehlbohrungen in 
den Fliesen wird deshalb auf diese Ausstattungsgegensta nde verzichtet. 

11.9 Ein Waschmaschinenanschluss mit Absperrhahn und Ablauf mit Geruchsver-
schluss wird nach planerischer Vorgabe im Bad Abstellraum oder der Ku che 
installiert. 

11.10 In den Ku chen werden ein Abwasserablauf, eine Warmwasserleitung mit Eck-
ventil, eine Kaltwasserleitung mit Doppelspindel-Eckventil zum Anschluss ei-
ner Spu lmaschine, aus Schallschutzgru nden jeweils endend auf Putz bzw. in 
der Trockenbauwand, eingebaut. 

11.11 Die Installation und Montage der Sanita rausstattung ist zwingend, durch den 
vom Bautra ger beauftragten Installateur auszufu hren. Die unter 2. Teil:  II. 11.8 
aufgefu hrten Gegensta nde za hlen in diesem Sinne nicht zur Sanita rausstat-
tung.  

11.12 Messeinrichtungen je Wohneinheit und Strang fu r Warm- und Kaltwasserver-
brauch unter Putz im Bereich der Versorgungsscha chte auf Mietbasis. Die 
Mietgebu hren tra gt der Ka ufer, die Abrechnung erfolgt im Rahmen des Wohn-
geldes u ber die Hausverwaltung. 

12. Heizung 

12.1 Wasserversorgung 

(i) Die Wasserversorgung erfolgt durch das o rtliche Wassernetz. Der Haupt-
strang der Kalt- sowie Warmwasserleitungen in allen Wohnungen ist mit 
Absperrventilen ausgestattet. In die Hauptwasserleitung werden ein 
ru ckspu lbarer Wasserfilter sowie eine Kalkschutzanlage mit DVGW 
Pru fzeugnis eingebaut. Die Warmwasserversorgung erfolgt u ber eine 
zentrale Warmwasserbereitung.  
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(ii) Die Kalt-, Warm- und Zirkulationsleitungen vom Wasserza hler bis zu den 
Wohnungen sind aus Edelstahl; in den Wohnungen nach Wahl des Bau-
tra gers aus Kunststoff oder Verbundstoff. Die Abwasserleitungen sind 
teilweise aus speziellem, schallisolierendem Kunststoff oder SML-Roh-
ren. Sa mtliche Heizungs-, Warmwasser- und Zirkulationsleitungen wer-
den entsprechend den energetischen Erfordernissen nach GEG isoliert. 
Im Technikraum wird ein Kalt- und Warmwasseranschluss mit einem 
Ablauf in eine U berflur-Schmutzwasser-Kleinhebeanlage installiert.  

12.2 Heizung und Warmwasserversorgung 

(i) Als Wa rmeerzeuger fu r das Heizen und die Warmwasserversorgung 
wird eine Luft-Wasser-Wa rmepumpe installiert, die Steuerung der An-
lage erfolgt außentemperatur- und lastabha ngig. 

(ii) Die Beheizung der Wohnra ume erfolgt u ber eine Fußbodenheizung mit 
Einzelraumregelung u ber Raumthermostate. In den Wohnungen werden 
der Abstellraum – falls vorhanden – u ber die umliegenden Ra ume be-
heizt; erhalten also keine eigene Fußbodenheizung. Die Fla chen im Be-
reich der bodengleichen Duschen werden ebenso wie die Treppenha user 
nicht beheizt. 

13. Lüftung 

13.1 Die Wohnungen erhalten eine dezentrale kontrollierte Wohnraumlu ftung 
(KWL) mit Wa rmeru ckgewinnung (Anordnung nach Lu ftungskonzept) im 
Rollladenkasten bzw. Raffstorekasten. 

13.2 U ber die Wa rmeru ckgewinnung wird Wa rme von der Abluft auf die Zuluft 
u bertragen und bleibt somit zum Großteil dem Geba ude erhalten.  

13.3 Innenliegende Ba der erhalten eine separate Abluftanlage. Gleichzeitig wird fri-
sche Zuluft von außen in die Schlafra ume und Wohn/Ess/Ku chenbereiche an-
gesaugt und von dort u ber den Zimmertu renunterschnitt Bad und Abstellraum 
verteilt.  

13.4 Die Auslegung der Luftmengen erfolgt mindestens fu r den notwendigen 
Feuchteschutz und daru ber hinaus fu r einzelne Ra ume bis hin zur Nennluft-
menge.  

13.5 Der Abluft wird im Wa rmetauscher Wa rme entzogen, um angesaugte Frisch-
luft zu erwa rmen (Wa rmeru ckgewinnung). Das Lu ftungssystem und die Ven-
tilatoren sind fu r einen energieeffizienten Betrieb ausgelegt. Filter sind zur 
Wartung gut zuga nglich, um einen hygienischen und sto rungsfreien Betrieb zu 
ermo glichen.  
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14. Terrassen und Gartenanteile 

14.1 Fu r die Eigentu mer der Erdgeschosswohnungen sind laut Aufteilungsplan 
Sondernutzungsrechte an den Gartenfla chen bestellt.  

14.2 Die Terrassen werden mit Feinsteinzeugplatten (ca. 2 cm stark) auf Einkorn-
beton verlegt, die Fugen bleiben offen.  

14.3 Die Gartenfla chen werden gegeneinander abgegrenzt.  

14.4 Die Gartenfla chen werden mit Mutterboden nach dem Gela ndeniveau planiert, 
incl. Verlegung von Rollrasen. Dies erfolgt nur einmalig und ist nach Woh-
nungsu bergabe durch den Ka ufer zu pflegen. 

14.5 Im Bereich der Ga rten ko nnen Kunststofflichtscha chte, Zu- und Abluftscha chte 
z. B. der Tiefgarage, Versorgungs- und Entwa sserungsleitungen sowie Revisi-
onsscha chte liegen. Fu r Kontroll- und Reparaturarbeiten ist der Zugang zu er-
mo glichen. 

III. GEMEINSCHAFTSFLÄCHEN 

1.1 Vor den Hauseinga ngen der Geba ude werden Briefkastenanlagen fu r Briefe bis 
zu normalem DIN A4-Format mit Video-Gegensprechanlage und Klingeltab-
leau errichtet. Der Zugang zu den Ha usern ist barrierefrei. 

1.2 Es wird eine Schließanlage eingebaut, gleichschließend fu r alle Außentu ren 
und den Schlu sselschalter der Tiefgarage, Abstellra ume im Untergeschoss er-
halten gleichschließende Profilzylinderschlo sser. Jeder Wohnungseigentu mer 
erha lt einen Satz aus drei Schlu sseln fu r die Schließanlage. Die Technikra ume 
fu r Heizung und Hausanschluss werden ebenfalls mit einer Schließanlage ver-
sehen, jedoch erhalten die Wohnungseigentu mer zu diesen Ra umen keinen 
Zutritt, dieser ist nur fu r Hausmeister oder Verwalter vorgesehen. Der Zugang 
zu den Elektroza hlern ist mit den Wohnungsschlu sseln schließbar. 

1.3 Treppen als Stahlbetonfertigteile mit Naturstein- oder Feinsteinzeugbelag; Ge-
la nder als Metallkonstruktion mit Handlauf; Treppenhauswa nde glatt ver-
putzt und weiß gestrichen. 

1.4 Vor dem Hauseingang wird ein Gitterrost eingebaut. 

1.5 Im Außenbereich befinden sich sieben nicht u berdachte Kfz-Stellpla tze sowie 
ein Mu llhaus. Optional kann ein Teil der oberirdischen Stellpla tze als Carport 
ausgefu hrt werden. 

1.6 Das Haus erha lt einen Personenaufzug mit Gegensprechanlage zur Notrufzent-
rale in barrierefreier Ausfu hrung fu r vier Personen, der das jeweilige Haus 
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vom Unter- bis zum Dachgeschoss erschließt. Der Aufzugboden ist mit einem 
Kunststoffbelag belegt.  

1.7 Außenanlagen 

(i) Die Ausfu hrung der gesamten Außen- und Gru nanlagen erfolgt im We-
sentlichen nach dem Bebauungsplan und den Vorstellungen des Bautra -
ger. Die Geh- und Fahrwege innerhalb der Wohnanlage werden mit si-
ckerfa higem Pflasterbelag, z. B. Complex, Firma Egner, befestigt.  

(ii) Am Eingangsbereich wird ein frostsicherer Außenwasserhahn zur Pflege 
des Gemeinschaftseigentums installiert. 

(iii) Es wird in dieser Wohnanlage kein Kinderspielplatz errichtet und geho rt 
nicht zum geschuldeten Leistungsumfang. 
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3. Teil:  
Sammeltiefgarage 

I. ROHBAU 

1. Kanalisation 

1.1 Im Bereich der Tiefgaragenrampe wird eine befahrbare Entwa sserungsrinne 
eingebaut, die an das Kanalsystem angeschlossen wird.  

1.2 Innerhalb der Tiefgarage erfolgt die Entwa sserung der, mit den Fahrzeugen 
eingebrachten Feuchtigkeit, durch Verdunstung und Versickerung. 

2. Geschoss unter Erdgleiche 

2.1 Die Außenwa nde aus Betonfertigteilen; Dicke und Anordnung nach statischer 
Berechnung.  

2.2 Die Stahlbetondecke der Tiefgarage erha lt eine zweilagige Bitumenabdich-
tung. 

2.3 Die Zufahrtsrampe ist teilweise u berdacht und wird mit zwei Lagen Bitumen-
bahnen abgedichtet.  

2.4 Die Innenwa nde werden schalungsrauh ausgefu hrt und verbleiben unbearbei-
tet.  

2.5 Die außenseitige Abdichtung gegen Erdfeuchte erfolgt durch wasserundurch-
la ssigen Beton. 

2.6 Im Bereich der Zufahrtsrampe und der Tiefgarage wird ein befahrbarer Pflas-
terbelag im Splittbett verlegt.  

2.7 Die Stu tzen und Unterzu ge aus schalungsrauhem Beton werden entsprechend 
den statischen Erfordernissen erstellt.  

 

2.8 Die Stu tzen und Innenwa nde werden im Spritzwasserbereich bis 50 cm u ber 
Oberkante Bodenplatte gegen Eindringen von Tau- und Spru hsalz durch eine 
Flu ssigkunststoffabdichtung geschu tzt. 

2.9 Ver- und Entsorgungsleitungen werden unter der Tiefgaragendecke gefu hrt.  

2.10 Die niedrigste lichte Durchgangs- bzw. Durchfahrtsho he der Tiefgarage be-
tra gt 2,0 m. 
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3. Zugang 

Der Zugang vom Treppenhaus zur Tiefgarage erfolgt über eine Schleuse und 
wird mittels Rampe stufenlos oder ebenerdig erschlossen.  

4. Brandschutz 

Der Brandschutz erfolgt nach Brandschutzplan. An den Fluchtwegen werden 
batteriehinterleuchtete Rettungskennzeichen angebracht. 

II. AUSBAU 

1. Ein-/Ausfahrtstor 

Die Toranlage wird elektrisch betrieben. Die Steuerung erfolgt von außen über 
einen Schlüsselschalter passend zur Schließanlage und über einen Zugschalter 
von innen. Zudem ist eine Steuerung über Funkhandsender vorgesehen. Je 
Tiefgaragenplatz wird den Käufern ein Funkhandsender übergeben. Als Si-
cherheitseinrichtung wird innen und außen eine Ampelanlage verbaut. 

2. Elektroinstallation 

Die Tiefgarage wird mit einer LED-Beleuchtung und Bewegungsmeldern mit 
einer durchschnittlichen Lichtstärke von 20 lx ausgestattet.  

3. Malerarbeiten 

Die Parkflächen werden farblich markiert und an den Wänden mit Nummern 
gekennzeichnet. 

4. Entlüftung 

Die Tiefgarage wird nach den einschlägigen Vorschriften über das Zufahrtstor 
und entsprechende über Geländeniveau geführte Lichtschächte be- und ent-
lüftet. 

 

5. Stellplätze 

Die Größe der einzelnen Kfz-Stellflächen beträgt mindestens 2,50 m x 5,00 m. 
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4. Teil:  
Allgemeine Bestimmungen und Hinweise 

I. ALLGEMEINE HINWEISE 

1. Grundsätzliches 

Im Interesse der Lesbarkeit dieser Baubeschreibung haben wir auf ge-
schlechtsneutrale Formulierungen verzichtet. Selbstverständlich sind immer 
alle gemeint, auch wenn explizit nur ein Geschlecht angesprochen wird. 

II. BEMUSTERUNG 

1.1 Zur gemeinsamen und verbindlichen Festlegung der gema ß dieser Baube-
schreibung geschuldeten Ausstattungsbestandteile des Sondereigentums wer-
den Sie zu einer Bemusterung eingeladen. Dabei werden Ihnen verschiedene 
vorausgewa hlte Vorschla ge pra sentiert. um die Ausstattungsbestandteile ge-
meinsam auszuwa hlen und verbindlich festzulegen. 

1.2 Werden nach der gemeinsamen Bemusterung durch den Erwerber weitere 
A nderungen gewu nscht, so wird der hierfu r anfallende Bearbeitungsaufwand 
beim Bautra ger nach Zeitaufwand mit einem Nettostundensatz i. H. v. 
EUR 80,00 dem Erwerber in Rechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt jeweils 
nach Viertelstunden (der Zeittakt). Ein angefangener Zeittakt wird jeweils 
voll berechnet, sobald die Ha lfte des Zeittaktes erreicht ist; im U brigen wird er 
nicht fakturiert. 

III. BESONDERE HINWEISE 

1. Reinigung 

Die Endreinigung der Wohnung ist eine Grundreinigung keine Feinreinigung. 
Die Grundreinigung umfasst die Reinigung aller Bodenbeläge und Fußleisten, 
Türen und Zargen, Fenster und Fensterbänke, Leuchten und Lichtschalter, 
Steckdosen, Sanitärräume. Es handelt sich jedoch nicht um eine Feinreinigung, 
das bedeutet, dass noch Staub, und leichte Verschmutzungen aus der Bau-
phase vorhanden sein können.  

2. Verpflichtung der Eigentümer  

2.1 Die Eigentu mer sind verpflichtet, die Wohnung und die zugeho rigen Gemein-
schaftsra ume und Anlagen in einem zum vertragsgema ßen Gebrauch geeigne-
ten Zustand zu erhalten. Dafu r sind regelma ßige Wartungen und Instand-
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haltungen unerla sslich. Deshalb werden u. a. fu r wartungspflichtige Anlagen 
entsprechende Wartungsvertra ge durch den Vermieter bzw. Hausverwalter 
abgeschlossen. Diese betreffen in der Regel alle sicherheitsrelevanten bzw. 
pru fpflichtigen Gemeinschaftseinrichtungen, wie z. B. Heizungsanlagen, Was-
seranlagen, Brandschutzklappen, Entrauchungsanlagen und Personenauf-
zu ge.  

2.2 Hinzu kommen wartungsbedu rftige Anlagen wie Rauchwarnmelder, elektri-
sche Betriebseinrichtungen, Heizungsverteilungen, Lu ftungsanlage(n), Brau-
chwasseranlagen, Wasserfilter, Versickerungsanlagen, Schmutzwasser-Hebe-
anlagen, Dach- und Entwa sserungsrinnen, Anstriche auf Holz und Metall, Fas-
sade und Außenputz, Fensterdichtungen und Beschla ge, Rollla den, Sonnen-
schutzanlagen, Tu rbeschla ge und Schließeinrichtungen.  

3. Trinkwasserhygiene 

Zur Sicherstellung, dass die Trinkwasserversorgung auch bei zukünftig even-
tuell notwendigen Modernisierungsmaßnahmen von Entnahmearmaturen in 
privat genutzten Sanitärräumen die erwartete und gewohnte Leistungsfähig-
keit gewährleistet, werden bei der Rohrnetzdimensionierung Berechnungs-
durchflüsse angesetzt, welche – insbesondere bei Duschanlagen und Küchen-
anschlüssen – über den Normansätzen liegen können. Durch regelmäßigen Ge-
brauch sorgt dann der Nutzer für einen ausreichenden Durchsatz, so dass Stag-
nation vermieden wird. Ein bestimmungsgemäßer Gebrauch ist dann gegeben, 
wenn z. B. innerhalb von drei Tagen der Wasserinhalt der Rohrleitungen durch 
Nutzung der Entnahmestellen wenigstens einmal ausgetauscht wird. Bei übli-
cher Wohnnutzung erfolgt in der Regel täglich ein mehrfacher Wasseraus-
tausch im System.  

4. Estrich 

4.1 Die Bo den in den Wohnungen und oberirdischen Fluren werden wie unter 2. 
Teil:  II. 8 beschrieben auf Zementestrich mit Trittschallda mmung und Wa r-
meda mmung gema ß GEG verlegt. Bei dem auf Trittschallda mmmatten verleg-
ten Zementestrich fu hrt die Austrocknung des Estrichs und unterschiedliche 
Belastungen im Zeitablauf zu Senkungen, so dass zwischen Bodenbelag und 
den an der Wand befestigten Sockelleisten sichtbare Fugen entstehen ko nnen.  

4.2 Das Gleiche gilt fu r elastisch ausgefu hrte Fugen etwa zwischen Boden und 
Wand bei gefliesten Ra umen. Hier muss die Fuge nach 2-3 Jahren eventuell er-
neuert werden. Diese Vorga nge sind nicht vermeidbar, die optische Beein-
tra chtigung stellt deshalb keinen Mangel dar. Eine eventuell notwendige Er-
neuerung der Fugen oder das Versetzen der Sockelleisten erfolgt auf Veranlas-
sung und auf Kosten des Eigentu mers.  
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5. Sanitär 

5.1 Durch die verschiedenen Materialien, aus denen die Einrichtungsgegensta nde 
bestehen (Emaille, Keramik, Kunststoff), ko nnen geringfu gige Farbabwei-
chungen auftreten, diese stellen keinen Mangel dar. Sa mtliche Wasch- und Ge-
schirrspu lmaschinen mu ssen ein DVGW-Pru fzeichen aufweisen. 

5.2 Bei spa ter (nach U bergabe) nutzerseitig montierten Armaturen mit Brause-
schlauch ist darauf zu achten, dass nach DIN 1988 ausschließlich eigensichere 
Armaturen bzw. Rohrbelu fter mit Ru ckflussverhinderer eingebaut werden. 

6. Heizung 

Durch die hochgedämmte Gebäudehülle und in Verbindung mit der kontrol-
lierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung wird ein effektiver Wär-
meschutz erzielt. Aus dieser energiesparenden Bauweise resultiert ein gerin-
ger Heizbedarf, d. h. eine Wärmeabgabe über Heizflächen ist nur zeitlich be-
grenzt erforderlich. Zur Reduzierung von Wärmeverlusten werden die Heiz-
flächen zudem mit geringen Temperaturen betrieben (Niedertemperatursys-
tem). Im Vergleich zu älteren konventionellen Baumaßnahmen und in Abhän-
gigkeit subjektiver Behaglichkeitskriterien werden die Heizflächen daher 
möglicherweise nicht als warm empfunden. Auch spürbar warme Belagsober-
flächen sind nicht zu erwarten. 

7. Elektroinstallation  

Die geplante Lage der Lichtauslässe richtet sich nach den dargestellten Möb-
lierungsvorschlägen. Die Projektpläne hierzu können beim Bauträger eingese-
hen werden. 

8. Abstellräume und Tiefgarage 

8.1 Die Abstellra ume im Untergeschoss sind als Lagerra ume vorgesehen und nicht 
fu r Wohnzwecke geeignet. Es ko nnen teilweise technische Installationsleitun-
gen an Wa nden und Decke vorhanden sein. Diese Umsta nde stellen keine Ma n-
gel dar.  

8.2 Es ist durch den Erwerber sicherzustellen, dass in ausreichendem Maße fu r 
Lu ftung des Untergeschosses, in dem von der Gemeinschaft nicht zuga nglichen 
Bereichen gesorgt wird. Dazu sind in kalten Jahreszeiten in regelma ßigen Ab-
sta nden die Fenster zu o ffnen und mittels Stoßlu ftung fu r ausreichend Luft-
wechsel zu sorgen. In der wa rmeren Jahreszeit, wenn im Außenbereich eine 
ho here Temperatur als im Geba udeinneren herrscht, sind die Fenster im Un-
tergeschoss geschlossen zu halten, da die abku hlende Luft i. d. R. eher Feuch-
tigkeit in das Geba udeinnere hereinfu hrt.  
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8.3 Die Nutzung der Tiefgarage ist nur fu r Fahrzeuge vorgesehen, eine Lagerung 
von sonstigen Materialien ist nicht zula ssig. 

8.4 Die Tiefgarage ist nur zum Fahren in Schrittgeschwindigkeit (max. 7 km/h) 
ausgelegt. 

8.5 Die Tiefgarage mit ihrer Rampe ist fu r serienma ßige Pkw ausgelegt, also Fahr-
zeuge ohne Sportausfu hrung wie z. B. Spoiler, Niederquerschnittsreifen, 
Tieferlegung des Fahrwerks etc. Auch Fahrzeuge, die bereits ab Werk in Sport-
ausfu hrung erha ltlich sind, fallen nicht unter den Begriff „serienma ßige Fahr-
zeuge“. 

8.6 In der Tiefgarage sind insbesondere der Anstrich/Beschichtung der Tiefga-
rage (Sockelbereiche Wa nde und Stu tzen) einer regelma ßigen Wartung durch 
Fachpersonal zu unterziehen. Dies obliegt, wie auch die Pflege und Wartung 
der Begru nung des Flachdaches der Tiefgaragenzufahrt der Wohnungseigen-
tu mergemeinschaft. 

9. Zugänglichkeit für Revision, Inspektion, Wartung 

Strangabsperr- und Strangreguliereinrichtungen werden so angeordnet, dass 
sie in allgemein zugänglichen Bereichen liegen. Anlagenteile, wie z. B. Putzöff-
nungen von Ver- und Entsorgungsleitungen, können gegebenenfalls auch in 
den Abstellräumen im Untergeschoss angeordnet sein, welche nach vorheri-
ger Ankündigung zu Wartungs- oder Inspektionszwecken zugänglich zu halten 
sind.  

10. Fenster, Rollläden und Raffstoreanlagen  

Durch den hohen Wärmedämmwert der 3-fach-Verglasung ist es unter be-
stimmten Witterungsbedingungen möglich, dass die Fensterscheibe außen be-
schlägt oder vereist. Dies stellt keinen Mangel dar. Die Rollläden bzw. Raff-
storeanlagen sind durch den Eigentümer entsprechend warten zu lassen. Kon-
struktionsbedingt schließen die Rollläden bzw. Raffstoreanlagen teilweise 
nicht völlig lichtdicht. Die Beschläge der Fenster sind regelmäßig zu schmie-
ren. 

11. Außenanlagen 

11.1 Die Strauch- und Heckenpflanzung sowie die vom Verka ufer ggf. gepflanzten 
Ba ume sind zu erhalten und zu pflegen. Rasen- und Pflanzfla chen sind unmit-
telbar nach der Herstellung durch den Eigentu mer/Verwalter ausreichend zu 
bewa ssern, um eine Entwicklungspflege zu gewa hrleisten.  
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11.2 Die Einbauten, Beschilderungen und sonstige Ausstattungen werden nach ge-
nehmigtem Freifla chenplan und Bemusterungsfestlegung ausgefu hrt. 

11.3 Versickerungsfa higes Pflaster muss nach Bedarf durch die Gemeinschaft ge-
reinigt werden, um die Sickerfa higkeit beizubehalten. 

IV. ERLÄUTERUNGEN ZU LÜFTUNG, WÄRMESCHUTZ UND BARRIERE-
FREIHEIT 

1. Lüftung und Wärmeschutz 

1.1 Planung und Ausfu hrung orientieren sich an den Erfordernissen des Geba u-
deenergiegesetz 2020 (GEG) und der DIN 4108-4. Wa hrend das GEG prima r auf 
die Energieeffizienz des Geba udes und der Heizungsanlage abzielt, legt die 
DIN 4108-4 Anforderungen an den Mindestwa rmeschutz einzelner Bauteile 
fest, mit dem Ziel die Baukonstruktion vor Feuchteeinwirkungen und deren 
Folgescha den zu schu tzen.  

1.2 Trotz der Einhaltung des GEG und der DIN 4108 gibt es in Baukonstruktionen 
Bereiche, in denen Wa rmebru cken entstehen ko nnen. Diese ko nnen bspw. an 
Außenecken oder Fensteranschlu ssen an das Mauerwerk auftreten. An sol-
chen Stellen kann es trotz Einhaltung aller Normen unter bestimmten Umsta n-
den (hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, niedrige Außentemperaturen) zu Feuch-
tebildung kommen. Bei Abwesenheit der Bewohner, sollte die Wohnung wa h-
rend der Heizperiode nicht unter 19°C ausku hlen. 

1.3 Nutzerseitige Dunstabzugseinrichtungen mu ssen mit reinem Umluftbetrieb 
ausgefu hrt werden (keine Fortluftfu hrung). 

1.4 Nutzerseitige Trocknergera te mu ssen als Kondenstrockner betrieben werden, 
da ein Außenluftanschluss nicht mo glich ist.  

1.5 Der Einbau von Kaminofen fu r den Holz- oder Pelletbetrieb ko nnen aufgrund 
der Wohnraumlu ftung nicht eingebaut und betrieben werden.  
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2. Barrierefreiheit 

2.1 Art. 48 Abs. 1 Satz 2 Bayerische Bauordnung (BayBO) verlangt, dass zwei Drit-
tel der der neu errichteten Wohnungen barrierefrei erreicht werden ko nnen 
und die jeweiligen Wohn- und Schlafra ume, eine Toilette, ein Bad, die Ku che 
oder Kochnische sowie der Raum mit Anschlussmo glichkeit fu r eine Wasch-
maschine barrierefrei sind. Im Bauantrag wurden dabei Wohnungen gema ß 
Art. 48 BayBO barrierefrei im Basisstandard („barrierefrei nutzbar, jedoch 
nicht uneingeschra nkt mit dem Rollstuhl nutzbar“) geplant. Diese Wohnungen 
entsprechen in der gegensta ndlichen Planung grundsa tzlich den Anforderun-
gen der Barrierefreiheit nach DIN 18040-2 im Basisstandard. Sa mtliche Ab-
schnitte der DIN 18040-2, die mit einem „R" kenntlich gemacht sind, kommen 
bei der Bauausfu hrung nicht zur Anwendung.  

2.2 Bei barrierefreien Wohnungen mu ssen in verschiedenen Ra umen Bewegungs-
fla chen zum Rangieren eingehalten werden. Die geforderte Bewegungsfla che 
von 1,20 m x 1,20 m sind in einigen der geplanten Ra ume/Ba der teilweise nur 
dann zu realisieren, wenn z. B. auf vorgesehene Trennwa nde/Klarglasdusch-
abtrennungen verzichtet wird.  

2.3 In diesem Zusammenhang weisen wir auf das Schreiben der Oberste Baube-
ho rde im Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 21.06.2013 hin, dass 
klarstellt, dass gesetzlich keine vollumfa ngliche U bereinstimmung mit den An-
forderungen der DIN 18040-2 verlangt wird.  

2.4 Soweit technisch und konstruktiv mo glich, erfolgt die Schwellenausbildung 
der Wohnungseingangstu ren mit einer barrierefreien bzw. barrierearmen 
Schwelle mit ho chstens 2 cm Ho he. Barrierefreie und barrierearme Schwellen 
sind konstruktiv bedingt bei entsprechender Wetterlage nur begrenzt schlag-
regendicht und erfordern daher im Gebrauch eine besondere Pflege und War-
tung, z. B. sind Verschmutzungen der Schwelle umgehend zu beseitigen, um 
eventuelle Folgescha den durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. 

2.5 Sollte der Wunsch nach einer barrierefreien Wohnung oder behindertenge-
rechten Wohnung nach DIN 18040-2 bestehen, bitten wir um einen schriftli-
chen Hinweis vor Abschluss des Kaufvertrages. Der Grundriss der Wohnung 
sowie einzelne Bauteilanforderungen werden, wenn mo glich, in Ru cksprache 
mit dem Erwerber entsprechend angepasst und die Eigenschaft der Barriere-
freiheit dem Erwerber schriftlich im Kaufvertrag besta tigt. 


